
wieder wahrscheinlicher. Warum 
ist das keine gute Idee? Und wel-
che Akzente kann der BVR in die-
sem Prozess noch setzen?

Quinten// Sie haben Recht, hier ist 
sehr viel Druck im Moment auf der 
europäischen Agenda. Das ändert 
aber nichts an unserer unverändert 
richtigen Position, dass wir hier 
eigentlich über das Falsche zum fal-
schen Zeitpunkt reden. Wir lehnen 
eine vollvergemeinschaftete Einla-
gensicherung weiterhin ab. Der-
zeit wird dieses Thema hauptsäch-
lich vom Präsidenten der Eurogrup-
pe Paschal Donohoe vorangetrie-
ben, der sich zum Ziel gesetzt hat, 
bis zum Sommer dieses Jahres eine 
Roadmap aufzuzeichnen. Daran 
stört mich einiges: Es hieße, den 
zweiten Schritt vor dem ersten zu 
tun. Denn es fehlen komplett die 
Voraussetzungen für eine Banken-
union. Wir haben keine einheitli-
che, harmonisierte Insolvenzord-
nung in Europa, kein harmonisier-
tes Verwaltungsrecht, keine har-
monisierten Rechte zur Verwer-
tung von Sicherheiten. Dies wird 
durch eine Vergemeinschaftung 

BI// Der Krieg in der Ukraine be-
stimmt die Schlagzeilen und hat 
auch – neben dem furchtbaren 
menschlichen Leid − gravierende 
wirtschaftliche Auswirkungen. 
Auch wenn es unsicher ist, wie 
sich die Lage entwickeln wird: Wie 
stark werden die Primärinstitute 
betroffen sein?

Quinten// Das muss man differen-
ziert betrachten. Erstens gibt es kei-
ne direkte Kreditvergabe von Volks-
banken und Raiffeisenbanken nach 
Russland und in die Ukraine, aber 
Papiere in den Eigenanlagen der 
Institute, jedoch in einem sehr über-
schaubaren Ausmaß. Wir reden hier 
insgesamt über 190 Millionen Euro. 
Das bewegt sich im Promillebereich 
verglichen mit dem Eigenkapital. 
Es gibt einen zweiten Effekt, der 
vom Markt am Bewertungsstichtag 
am Ende dieses Jahres abhängen 
wird. Der Krieg in der Ukraine hat 
diverse Bewegungen an den Fi-
nanzmärkten, insbesondere einen 
Zinsanstieg, ausgelöst. Das führt in 
der Eigenanlage und auch im Zins-
buch unserer Häuser ebenfalls zu 
Bewertungsveränderungen. Wenn 

sich zum 31. Dezember 2022 Be-
wertungsverluste oder Zinseffekte 
aus der verlustfreien Bewertung 
des Zinsbuchs realisieren, dann 
könnte dies auch die GuV und die 
Risikotragfähigkeit der betroffe-
nen Banken berühren. Der dritte 
Effekt – und dieser lässt sich im Mo-
ment noch vergleichsweise schwer 
greifen – sind die wirtschaftlichen 
Konsequenzen und Zweitrunden-
effekte, denn eine Bankbilanz ist 
immer auch ein Spiegel der gesamt-
wirtschaftlichen Entwicklung. Wir 
haben es in der Pandemie gesehen. 
Die Frage ist, inwiefern hier wirt-
schaftspolitisch gegengesteuert 
wird – wie es schon in der Corona-
pandemie der Fall war. Im Moment 
ist es trotz erster Maßnahmen von 
Seiten der Regierung noch zu früh, 
um dies abschließend bewerten zu 
können.

BI// Bis zum Sommer dieses Jah-
res soll die Einigung zur schritt-
weisen Weiterentwicklung der 
Bankenunion stehen. Damit wird 
eine voll vergemeinschaftete 
europäischen Einlagensicherung 
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der Einlagensicherungssysteme 
nicht geheilt. Auch den Single Re-
solution Board SRB auf alle Institu-
te in der Eurozone auszudehnen – 
also auch auf die kleinsten und 
auch auf die Kreditgenossenschaf-
ten –, ist abzulehnen; es wäre eine 
Vergemeinschaftung der Einlagen-
sicherung durch die Hintertür. Ich 
habe in aktuellen Gesprächen mit 
Abgeordneten des Deutschen Bun-
destags keine andere Meinung ge-
hört. Auch die Bundesregierung 
lehnt eine Vergemeinschaftung 
der Einlagensicherung in Europa 
weiterhin ab. Und auch die politi-
schen Positionen anderer europäi-
scher Staaten, mit denen wir na-
türlich im Austausch stehen, haben 
sich nicht geändert. Stichworte 
dort sind: Der Banken-Staaten-Ne-
xus und die Home-Host-Problema-
tik. Kurzum: Es lohnt sich weiter-
hin, für unsere richtige Sache, den 
Erhalt der risikominimierenden In-
stitutssicherungssysteme, einzutre-
ten. Und da wird der BVR nicht 
müde, den politischen Dialog in-
tensiv fortzuführen und Allianzen 
mit Ländern gleicher Positionen zu 
schmieden.

BI// Ein weiterer thematischer 
Dauerbrenner ist die Proportiona-
lität. Melde-, Vergütungs-, Offen-
legungsanforderungen oder 
Stresstests. Die Liste ist lang und 
wird tendenziell immer länger. Ist 
das der richtige Weg?

Quinten// Die Finanzmarktkrise 
ist nun 15 Jahre her. Sowohl ins-
titutionell als auch vom regulato-
rischen Rahmen haben wir heute 
ein viel stabileres Finanzsystem. 
Deshalb vertrete ich die Auffas-
sung, dass man mit der Vergan-
genheitsbewältigung der Finanz-
krise langsam abschließen muss 
und den Blick auf die Zukunft 
richten sollte. Europa befindet 
sich in einem umfassenden Wan-
del und steht vor großen Heraus-
forderungen: Nachhaltigkeit, Di-
gitalisierung, Umbau der Wirt-
schaft. Wenn man dies will, 
braucht man die europäische In-
dustrie und insbesondere auch 
den deutschen Mittelstand, der 
diese Veränderungen antreibt. 
Und Finanzierers der mittelstän-
dischen Wirtschaft sind die Kre-
ditgenossenschaften. Diese Rolle 

können sie jedoch nur ausüben, 
wenn sie entsprechenden Frei-
raum haben. Es ist nicht sinnvoll, 
die Banken regulatorisch noch 
stärker einzubinden. Nur ein Bei-
spiel zum Thema Kapital: Brau-
chen wir heute beispielsweise 
noch einen makroökonomischen 
Puffer in Höhe von 75 Basispunk-
ten? Der kostet uns als Finanz-
Gruppe Milliarden Euro, die wir 
dann eben nicht in die Transfor-
mation investieren können.

BI// Sie sehen also diese ständig 
neuen Anforderungen kritisch?

Quinten// Ja. Denn mittlerweile 
ist eine Regulierung entstanden, 
bei der das Kosten-Nutzen-Ver-
hältnis nicht mehr passt. Wir alle 
möchten eine Regulierung, die das 
Finanzsystem insgesamt stabiler 
macht. Und da muss die Frage er-
laubt sein, ob der dritte oder vier-
te Fragebogen, der nahezu das 
gleiche Thema adressiert, zielfüh-
rend ist. Ein Beispiel: Natürlich ist 
die Leverage Ratio eine wichtige 
Maßzahl für die Stabilität einer 
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wurde allerdings ein regulatori-
scher Koloss mit Unmengen an 
Detailregeln. Widersprüche hier-
in – oder auch gefühlte Wider-
sprüche – senken die Glaubwür-
digkeit und konterkarieren die 
eigentlich gute Absicht.

BI// Hätten genossenschaftliche 
Institute diese von der Politik fest-
gelegten Investitionsregeln über-
haupt gebraucht?

Quinten// Nachhaltigkeit gehört 
seit jeher zum Markenkern der 
deutschen Volksbanken und Raiff-
eisenbanken. Sie sind regional ver-
wurzelt, handeln langfristig orien-
tiert und engagieren sich stark ge-
sellschaftlich. Auch durch ihre 
Rechtsform sind unsere Institute 
per se gut aufgestellt. Die demo-
kratische Willensbildung zahlt auf 
den S- und auf den G-Teil – also So-
cial und Government – der Nach-
haltigkeit ein. Auch hinsichtlich der 
ökologischen Dimension sind die 
Institute aktiv. Die vielfältigen Ak-
tivitäten werden im Rahmen der 
Klima-Initiative „Morgen kann 
kommen“ gebündelt. Das ist defi-
nitiv die korrekte Richtung. Wir sind 
in puncto Nachhaltigkeit zwar noch 
nicht am Ziel angekommen, aber 
bereits gut unterwegs.

BI// Auch bei der deutschen Auf-
sicht hat sich etwas verändert: Die 
BaFin fährt unter ihrem neuen Prä-
sidenten nun einen deutlich ag-
gressiveren Kurs gegenüber den 
beaufsichtigen Instituten. Oder 
täuscht dieser Eindruck?

Quinten// Nein, der Eindruck 
täuscht nicht. Leider sind auch die 
genossenschaftlichen Institute 
von diesem neuen Stil der BaFin 
betroffen. Sie agiert deutlich 
schärfer und härter als in der Ver-
gangenheit. BaFin-Präsident Mark 

Bank und eine wichtige Informa-
tion für die Aufsicht. Aber muss 
man sie und ihre Komponenten 
mehrfach melden? Der Aufwand 
der Institute für das aufsichtliche 
Meldewesen ist sehr hoch und 
steigt permanent an. Das kostet 
unsere Institute viel Zeit und Geld. 
Beides sollte den Häusern vielmehr 
für ihr Bankgeschäft mit den Kun-
den sowie für Investitionen zur 
Verfügung stehen. Zumal der zu-
sätzliche Informationsgewinn 
durch immer neue Meldeanforde-
rungen überschaubar ist. Wir nä-
hern uns hier einer Art 100-Pro-
zent-Regulierung an: Der zusätz-
liche Erkenntnisgewinn ist nur 
noch marginal, wohingegen der 
zusätzliche Aufwand überpropor-
tional hoch ist – gerade für klei-
nere Institute.

BI// Und immer noch mehr Regu-
latorik kommt auf die Primärban-
ken zu. Stichwort Taxonomie. Was 
halten Sie davon?

Quinten// Ich finde es grundsätz-
lich richtig, dass das Thema Nach-
haltigkeit auch von der Politik 
und vom Gesetzgeber angescho-
ben wird. Man braucht wahr-
scheinlich diesen Impuls zu Be-
ginn, um eine öffentliche Debat-
te anzustoßen, um auch einen 
Wechsel und einen Wandel im 
Verbraucherverhalten und bei 
Unternehmen auszulösen. Aller-
dings hätte ich mir hier eine prin-
zipienorientierte Herangehens-
weise gewünscht, die sich auf we-
nige Leitplanken einigt, hinter 
denen man sich als Gesellschaft 
versammeln kann. Geschaffen 
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Branson möchte, dass Aufseher 
künftig und auch im Sinne einer 
Eingriffsverwaltung – also mit be-
lastenden Verwaltungsakten – tä-
tig werden. Und zwar nach mei-
nem Eindruck auch dann, wenn 
keine hundertprozentige Rechts-
sicherheit besteht. Dieses Vorge-
hen der BaFin hat dann auch auf 
unsere Banken ganz konkrete 
Auswirkungen. Wir sind und blei-
ben über verschiedene Foren und 
Kontakte mit der BaFin in Diskus-
sion, um auf die Verhältnismäßig-
keit hinzuweisen.

BI// Man spricht ja schon von 
einem ‚BaFin-Pranger‘ …

Quinten// Richtig, das ist mittler-
weile leider ein geflügeltes Wort. 
Natürlich ist die BaFin laut KWG 
berechtigt, den Namen eines In-
stituts, bei dem sie Feststellungen 
getroffen hat, zu veröffentlichen. 
Auch hier stellt sich für mich die 
Frage nach der Verhältnismäßig-
keit. Das Ziel der BaFin sollte Fi-
nanzstabilität sein. Das erreicht 
man damit aus meiner Sicht nicht. 
Zum einen ergibt sich allein durch 
die hohe Zahl der genossenschaft-
lichen Banken in Deutschland ein 
statistischer Effekt und eine ver-
zerrte Wahrnehmung. Zum ande-
ren werden auch nicht alle Sach-
verhalte veröffentlicht, sondern 
nur die Punkte, die bei einer spe-
ziellen Form von BaFin-Prüfungen 
gefunden worden sind, was wie-
derum das Ergebnis verzerrt. Ins-
gesamt halte ich den „BaFin-Pran-
ger“ für kein geeignetes Mittel, 
die Finanzstabilität in Deutschland 
zu erhöhen.

BI// Wie kommuniziert der BVR 
unter diesen geänderten Bedin-
gungen mit der BaFin, um noch 
konstruktiv die eigenen Belange 
anbringen zu können?

Quinten// Die Gesprächskanäle, die 
wir in der Vergangenheit als BVR 
mit der BaFin hatten, bestehen wei-
terhin. Wir bringen über alle Kanä-
le, die uns zur Verfügung stehen, 
unsere berechtigten Standpunkte 
in der Sache – gerne wo zielführend 
auch detailreich – ein. Wir sind zum 
Beispiel Teil der Fachgremien und 
anderer Gremien der BaFin und 
unterbreiten dort konstruktive Vor-
schläge. Die BaFin bietet der Kredit-
wirtschaft zudem an, aktiv Vorschlä-
ge zu unterbreiten. Das ist für uns 
dann ein Arbeitsauftrag. Auch 
wenn die von uns eingebrachten 
Vorschläge nicht immer hundert-
prozentig übernommen werden, 
haben wir schon Erfolge erzielt. Und 
deswegen sind wir auch motiviert, 
mit der BaFin weiterhin konstruk-
tiv zusammenzuarbeiten. Gleichzei-
tig vertreten wir unsere Standpunk-
te natürlich nicht nur national, son-
dern auch auf der europäischen 
Ebene. Im BVR sind wir hier gut auf-
gestellt und weiterhin im Sinne 
unserer Mitgliedsbanken aktiv.

BI// Sie sind jetzt ungefähr die be-
rühmten 100 Tage beim BVR als 
Vorstand tätig. Was haben Sie ge-
lernt? Nehmen Sie etwas mit bis 
jetzt, was Sie früher so nicht wuss-
ten, oder nicht kannten?

Quinten// Ich habe bereits sehr 
viel gelernt in diesen vier Mona-
ten beim BVR und ich gehe auch 
mal davon aus, dass ich auch die 
nächsten Jahre jeden Tag dazuler-
nen werde. Um ehrlich zu sein, 
war das für mich damals eine der 
Motivationen, zum BVR zu wech-
seln. Eine meiner Erwartungshal-
tungen an diese Position war, dass 
sie mir die Chance gibt, mein Wis-
sen und meine Erfahrung konti-
nuierlich zu erweitern und all dies 
für die genossenschaftliche Fi-
nanzGruppe einzusetzen. Was 
mich beeindruckt, ist die Kohä-
sion in unserer genossenschaftli-
chen FinanzGruppe. Wie arbeitet 
man zusammen? Wie findet die 
Meinungs- und Willensbildung in 
einer dezentralen Organisation 
statt? Wie werbe ich für meine 
Position? Ich mache interessante 
Erfahrungen und lerne sehr viele 
Menschen kennen. Ich erfahre, 
wie die Unternehmerinnen und 
Unternehmer in unserer Finanz-
Gruppe denken und wie sie han-
deln. Und es macht einfach Spaß, 
mit ihnen zusammenzuarbeiten 
und für die gemeinsame Sache 
einzutreten.

BI// Herr Quinten, wir danken Ih-
nen für dieses Gespräch. BI
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